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TOP-Schutzbrief der DA Deutsche Allgemeine 
Versicherung Aktiengesellschaft 
 
Allgemeine Bedingungen für die Schutzbrief-
Versicherung (AB Schutzbrief 2009) 
 
Sehr geehrte DA Direkt-Kundin, sehr geehrter DA 
Direkt-Kunde! 
 
Gemeinsam mit unserem Partner, der VCD Umwelt 
& Verkehr Service GmbH haben wir in der nachfol-
genden Information die für Ihren Vertrag wesentli-
chen Inhalte zusammengefasst. 
 
Die gesetzlich vorgesehene Verbraucherinformati-
on ist in den Antragsunterlagen, im Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedin-
gungen enthalten. 
 
Schriftliche Schadenmeldung - z.B. Rechnungen - 
bitte direkt an: 
 
VCD Umwelt & Verkehr Service GmbH 
Postfach 17 01 60 
53027 Bonn 
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Allgemeine Bedingungen für die Schutzbrief-
Versicherung (AB Schutzbrief 2009) 
 
§ 1 Schutzbriefleistungen 
 
1. Der Versicherer erbringt nach Eintritt eines Scha-
denfalles im Rahmen der nachstehenden Bedin-
gungen die im Einzelnen aufgeführten Leistungen 
als Service oder als Ersatz für vom Versicherungs-
nehmer aufgewandte Kosten: 
 
1.1 Pannen- und Unfallhilfe am Schadenort 
 
Kann das versicherte Fahrzeug nach Panne oder 
Unfall die Fahrt nicht fortsetzen, sorgt der Versiche-
rer für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft 
an der Schadenstelle durch ein Pannenhilfsfahr-
zeug und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. 
Der Höchstbetrag für diese Leistung beläuft sich 
einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitge-
führten Kleinteile auf 100 EUR. 
 
1.2 Bergen des Fahrzeuges nach Panne oder Unfall 
 
Ist das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Un-
fall von der Straße abgekommen, sorgt der Versi-
cherer für seine Bergung einschließlich Gepäck 
und nicht gewerblich beförderter Ladung und 
trägt die hierdurch entstehenden Kosten. 
 
1.3 Abschleppen des Fahrzeuges nach Panne oder 
Unfall 
 
Kann das versicherte Fahrzeug nach Panne oder 
Unfall seine Fahrt nicht fortsetzen und ist eine Wie-
derherstellung der Fahrbereitschaft an der Scha-
denstelle nicht möglich, sorgt der Versicherer für 
das Abschleppen des Fahrzeuges einschließlich 
Gepäck und nicht gewerblich beförderter Ladung 
und trägt die hierdurch entstehenden Kosten. Der 
Höchstbetrag hierfür beläuft sich auf 150 EUR; hie-
rauf werden eventuell erbrachte Leistungen für 
den Einsatz eines Pannenhilfsfahrzeuges ange-
rechnet. 
 
1.4 Weiter- oder Rückfahrt bei Fahrzeugausfall 
 
Ist das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Un-
fall nicht fahrbereit, und kann es weder am Scha-
dentag noch am darauffolgenden Tag wieder 
fahrbereit gemacht werden oder wurde es gestoh-
len, werden Kosten erstattet 
 
a) für die Fahrt vom Schadenort zum ständi-

gen Wohnsitz des Versicherungsnehmers 
oder für die Fahrt vom Schadenort zum Zie-

lort, jedoch höchstens innerhalb des Ge-
ltungsbereiches gemäß § 5 Ziffer 1; 

b) für die Rückfahrt vom Zielort zum Wohnsitz 
des Versicherungsnehmers, wenn das Fahr-
zeug gestohlen ist oder nicht mehr fahrbe-
reit gemacht werden kann; 

c) für die Rückfahrt zum Schadenort für eine 
Person, wenn das Fahrzeug dort wieder 
fahrbereit gemacht wurde. 

 
Die Kostenerstattung erfolgt bei einer einfachen 
Entfernung unter 1.200 Bahnkilometern bis zur Höhe 
der Bahnkosten 2. Klasse, bei größerer Entfernung 
bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse oder der Lie-
gewagenkosten jeweils einschließlich Zuschlägen 
sowie für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 30 EUR. 
 
1.5 Übernachtung bei Fahrzeugausfall 
 
Ist das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Un-
fall nicht fahrbereit oder wurde es gestohlen, wer-
den bei Inanspruchnahme einer Leistung gemäß 
Ziffer 1.4 für höchstens eine, in allen anderen Fällen 
für höchstens drei Nächte Übernachtungskosten 
erstattet, jedoch nicht über den Tag hinaus, an 
dem das Fahrzeug wiederhergestellt werden konn-
te oder wiederaufgefunden wurde. Der Höchstbet-
rag beläuft sich auf 100 EUR je Übernachtung und 
Person, jedoch nicht mehr als 600 EUR pro Tag. 
 
1.6 Mietwagen bei Fahrzeugausfall 
 
Ist das versicherte Fahrzeug nach Panne oder Un-
fall nicht fahrbereit oder wurde es gestohlen, wer-
den anstelle der Leistungen nach Ziffer 1.4 oder 1.5 
die Kosten für die Anmietung eines gleichartigen 
Selbstfahrervermietfahrzeuges bis zur Wiederhers-
tellung der Fahrbereitschaft, jedoch höchstens für 
sieben Tage zu maximal 50 EUR je Tag erstattet. Bei 
Schadenfällen im Ausland werden Mietwagenkos-
ten für die Fahrt zum ständigen Wohnsitz des Versi-
cherungsnehmers bis zu 350 EUR unabhängig von 
der Anzahl der Tage übernommen. 
 
1.7 Ersatzteilversand 
 
Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahr-
bereitschaft des versicherten Fahrzeuges an einem 
ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe 
nicht beschafft werden, sorgt der Versicherer da-
für, dass der Versicherungsnehmer diese auf 
schnellstmöglichem Wege erhält und trägt alle 
entstehenden Versandkosten. 
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1.8 Fahrzeugtransport nach Fahrzeugausfall 
 
Kann das versicherte Fahrzeug nach Panne oder 
Unfall an einem ausländischen Schadenort oder in 
dessen Nähe nicht innerhalb von drei Werktagen 
fahrbereit gemacht werden und übersteigen die 
voraussichtlichen Reparaturkosten nicht den Bet-
rag, der für ein gleichwertiges gebrauchtes Fahr-
zeug aufgewandt werden muss, sorgt der Versi-
cherer für den Transport des Fahrzeuges zu einer 
Werkstatt und trägt die hierdurch entstehenden 
Kosten bis zur Höhe der Rücktransportkosten an 
den ständigen Wohnsitz des Versicherungsneh-
mers. 
 
1.9 Fahrzeugunterstellung nach Fahrzeugausfall 
 
Muss das versicherte Fahrzeug 
• nach Panne oder Unfall bis zur Wiederhers-

tellung der Fahrbereitschaft oder Durchfüh-
rung des Transportes zu einer Werkstatt oder 

• nach Diebstahl im Ausland und Wiederauf-
finden bis zur Durchführung des Rücktrans-
portes oder der Verzollung bzw. Verschrot-
tung 

untergestellt werden, trägt der Versicherer die 
hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höchstens 
für zwei Wochen. 
 
1.10 Fahrzeugverzollung und Verschrottung 
 
Muss das versicherte Fahrzeug nach einem Unfall 
oder Diebstahl im Ausland verzollt werden, hilft der 
Versicherer bei der Verzollung und trägt die hierbei 
anfallenden Verfahrensgebühren mit Ausnahme 
des Zollbetrages und sonstiger Steuern. Ist zur Ver-
meidung der Verzollung eine Verschrottung des 
Fahrzeuges erforderlich, werden die hierdurch ent-
stehenden Kosten übernommen. 
 
1.11 Fahrzeugabholung nach Fahrerausfall 
 
Kann auf einer Reise das versicherte Fahrzeug in-
folge Todes oder einer länger als drei Tage an-
dauernden Erkrankung des Fahrers weder von die-
sem noch von einem Insassen zurückgefahren 
werden, sorgt der Versicherer für die Abholung des 
Fahrzeuges zum ständigen Wohnsitz des Versiche-
rungsnehmers und trägt die hierdurch entstehen-
den Kosten. Veranlasst der Versicherungsnehmer 
die Abholung selbst, erhält er als Kostenersatz bis zu 
0,30 EUR je Kilometer zwischen seinem Wohnsitz 
und dem Schadenort. Außerdem werden in jedem 
Fall die bis zur Abholung entstehenden, durch den 
Fahrerausfall bedingten Übernachtungskosten ers-
tattet, jedoch für höchstens drei Nächte bis zu je 

100 EUR pro Person und nicht mehr als 600 EUR pro 
Tag. 
 
1.12 Ersatz von Reisedokumenten 
 
Gerät auf einer Reise im Ausland ein für diese be-
nötigtes Dokument in Verlust, ist der Versicherer bei 
der Ersatzbeschaffung behilflich und übernimmt 
die hierbei anfallenden Gebühren. 
 
1.13 Ersatz von Zahlungsmitteln 
 
Gerät der Versicherungsnehmer auf einer Reise im 
Ausland infolge des Verlustes von Zahlungsmitteln 
in eine Notlage, stellt der Versicherer die Verbin-
dung zur Hausbank des Versicherungsnehmers her. 
Ist die Kontaktaufnahme zur Hausbank nicht bin-
nen 24 Stunden nach dem der Schadenmeldung 
folgenden Werktag möglich, kann der Versiche-
rungsnehmer ein Darlehen des Versicherers bis zu 
1.500 EUR je Schadenfall in Anspruch nehmen. 
 
1.14 Vermittlung ärztlicher Betreuung 
 
Erkrankt der Versicherungsnehmer auf einer Reise 
im Ausland, informiert der Versicherer ihn auf Anf-
rage über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung 
und stellt, soweit erforderlich, die Verbindung zwi-
schen dem Hausarzt des Versicherungsnehmers 
und dem diesen behandelnden Arzt oder Kran-
kenhaus her und trägt die hierdurch entstehenden 
Kosten. 
 
1.15 Arzneimittelversand 
 
Ist der Versicherungsnehmer auf einer Reise im Aus-
land zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung 
seiner Gesundheit auf verschreibungspflichtige 
Arzneimittel, die an seinem Aufenthaltsort oder in 
dessen Nähe nicht erhältlich sind und für die es 
dort auch kein Ersatzpräparat gibt, dringend an-
gewiesen, sorgt der Versicherer nach Abstimmung 
mit dem Hausarzt für die Zusendung und trägt die 
hierdurch entstehenden Kosten. Voraussetzung ist, 
dass keine Einfuhrbeschränkungen bestehen. Kos-
ten für eine eventuell notwendige Abholung des 
Arzneimittels sowie dessen Verzollung werden dem 
Versicherungsnehmer erstattet. 
 
1.16 Kosten für Krankenbesuch 
 
Muss sich der Versicherungsnehmer auf einer Reise 
infolge Erkrankung länger als zwei Wochen in ei-
nem Krankenhaus aufhalten, zahlt der Versicherer 
die Fahrt- und Übernachtungskosten für Besuche 
durch eine nahestehende Person bis zur Höhe von 
500 EUR je Schadenfall. 
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1.17 Krankenrücktransport 
 
Muss der Versicherungsnehmer infolge Erkrankung 
auf einer Reise an seinen ständigen Wohnsitz zu-
rücktransportiert werden, sorgt der Versicherer für 
die Durchführung des Rücktransportes und trägt 
die hierdurch entstehenden Kosten. Art und Zeit-
punkt des Rücktransportes müssen medizinisch 
notwendig und ärztlich angeordnet sein. Die Leis-
tung des Versicherers erstreckt sich auch auf die 
Begleitung des Versicherungsnehmers durch einen 
Arzt oder Sanitäter, wenn diese behördlich vorge-
schrieben ist. Außerdem trägt der Versicherer die 
bis zum Rücktransport entstehenden, durch die 
Erkrankung bedingten Übernachtungskosten, je-
doch für höchstens drei Nächte bis zu je 100 EUR 
pro Person und nicht mehr als 600 EUR pro Tag. 
 
1.18 Rückholung von Kindern 
 
Können mitreisende Kinder unter 16 Jahren auf 
einer Reise infolge Todes oder Erkrankung des Ver-
sicherungsnehmers weder von diesem noch von 
einem anderen Familienangehörigen betreut wer-
den, sorgt der Versicherer für deren Abholung und 
Rückfahrt mit einer Begleitperson zu ihrem ständi-
gen Wohnsitz und trägt die hierdurch entstehen-
den Kosten. Es werden die Bahnkosten  2. Klasse 
einschließlich Zuschlägen sowie für nachgewiese-
ne Taxifahrten bis zu 30 EUR erstattet. 
 
1.19 Hilfe im Todesfall 
 
Stirbt der Versicherungsnehmer auf einer Reise im 
Ausland, sorgt der Versicherer nach Abstimmung 
mit den Angehörigen für die Bestattung im Ausland 
oder für die Überführung in die Bundesrepublik 
Deutschland und trägt die hierdurch entstehenden 
Kosten. 
 
1.20 Kostenerstattung bei Reiseabbruch 
 
Ist dem Versicherungsnehmer die planmäßige Be-
endigung seiner Auslandsreise infolge Todes oder 
schwerer Erkrankung eines Mitreisenden oder eines 
nahen Verwandten bzw. wegen einer erheblichen 
Schädigung seines Vermögens nicht oder nur zu 
einem anderen als dem ursprünglich vorgesehe-
nen Zeitpunkt zuzumuten, werden die im Verhältnis 
zur ursprünglichen geplanten Rückreise entstehen-
den Fahrtkosten bis zu 2.500 EUR je Schadenfall 
übernommen. 
 
1.21 Reiserückrufservice 
 
Erweist sich infolge Todes oder Erkrankung eines 
nahen Verwandten des Versicherungsnehmers 

oder infolge einer erheblichen Schädigung seines 
Vermögens dessen Rückruf von einer Reise durch 
Rundfunk als notwendig, werden die erforderlichen 
Maßnahmen vom Versicherer in die Wege geleitet 
und die hierdurch entstehenden Kosten über-
nommen. 
 
1.22 Hilfeleistung in besonderen Notfällen 
 
Gerät der Versicherungsnehmer auf einer Reise im 
Ausland in eine besondere Notlage, die in den 
Ziffern 1.1 bis 1.21 nicht geregelt ist und zu deren 
Beseitigung Hilfe notwendig ist, um erheblichen 
Nachteil für seine Gesundheit oder sein Vermögen 
zu vermeiden, werden die erforderlichen Maß-
nahmen veranlasst und die hierdurch entstehen-
den Kosten bis zu 300 EUR je Schadenfall über-
nommen. Kosten im Zusammenhang mit der Nicht- 
oder Schlechterfüllung von Verträgen, die vom 
Versicherungsnehmer abgeschlossen wurden, so-
wie Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten 
werden nicht erstattet. 
 
1.23 Begriffsbestimmungen 
 
Unter Panne ist jeder Brems-, Betriebs- oder Bruch-
schaden zu verstehen. Unfall ist jedes unmittelbar 
von außen her, plötzlich mit mechanischer Gewalt 
einwirkendes Ereignis. 
 
Benutzt der Versicherungsnehmer im Ausland ans-
telle des versicherten Fahrzeuges vorübergehend 
ein Selbstfahrervermietfahrzeug, tritt dieses an die 
Stelle des versicherten Fahrzeuges. 
 
Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz 
bis zu einer Höchstdauer von fortlaufend sechs 
Wochen. Als ständiger Wohnsitz gilt der inländische 
Ort, an dem der Versicherungsnehmer polizeilich 
gemeldet ist und sich überwiegend aufhält. 
 
§ 2 Versicherte Person 
 
1. Versicherungsschutz besteht für den 

Versicherungsnehmer und 
• bei Benutzung des versicherten Fahrzeuges 

für die berechtigten Fahrer und Insassen, 
• bei sonstigen Reisen für den ehelichen oder 

im Versicherungsschein genannten nichte-
helichen Lebenspartner und die minderjäh-
rigen Kinder der versicherten oder mitversi-
cherten Personen. 

 
2. Alle für den Versicherungsnehmer getroffe-

nen Bestimmungen gelten sinngemäß für 
die mitversicherten Personen. 
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3. Die Ausübung der Rechte aus dem Versi-
cherungsvertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer sowie dem ehelichen oder 
dem im Versicherungsschein genannten 
nichtehelichen Lebenspartner zu. 

 
§ 3 Ausschlüsse vom Versicherungsschutz 
 
1. Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn 

das Ereignis, aufgrund dessen der Versiche-
rer in Anspruch genommen wird (Schaden-
fall), 

1.1 durch Krieg, innere Unruhen, Verfügung von 
hoher Hand, Erdbeben oder Kernenergie 
verursacht wurde, 

1.2 vom Versicherungsnehmer vorsätzlich her-
beigeführt wurde. Führt der Versicherungs-
nehmer den Versicherungsfall grob fahrläs-
sig herbei, ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnisses zu kürzen, die 
Beweislast für das Nichtbestehen einer gro-
ben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs-
nehmer. 

1.3 durch eine Erkrankung, die innerhalb von 
sechs Wochen vor Reisebeginn erstmalig 
bekannt wurde oder zum wiederholten Ma-
le aufgetreten ist, oder durch eine 
Schwangerschaft verursacht wurde. 

 
2. In Schadenfällen in Zusammenhang mit der 

Benutzung des versicherten Fahrzeuges be-
steht außerdem kein Versicherungsschutz, 
wenn 

2.1 der Fahrer des versicherten Fahrzeuges bei 
Eintritt des Schadens nicht die vorgeschrie-
bene Fahrerlaubnis hatte oder zum Führen 
des Fahrzeuges nicht berechtigt war. 
In diesen Fällen bleibt der Versicherungs-
schutz jedoch für diejenigen versicherten 
Personen bestehen, die von dem Fehlen 
der Fahrerlaubnis    oder der Nichtberechti-
gung des Fahrers ohne Verschulden keine 
Kenntnis hatten, 

2.2 mit dem versicherten Fahrzeug bei Scha-
deneintritt an einer Fahrveranstaltung, bei 
der es auf die Erzielung einer Höchstge-
schwindigkeit ankam, einer dazugehören-
den Übungsfahrt oder einer Geschicklich-
keitsprüfung teilgenommen wurde, 

2.3 das versicherte Fahrzeug bei Schadenein-
tritt zur gewerbsmäßigen Personenbeförde-
rung oder gewerbsmäßigen Vermietung 
verwendet wurde, 

2.4 der Schadenort weniger als 50 km Luftlinie 
vom ständigen Wohnsitz des Versiche-

rungsnehmers entfernt liegt. Dieser Aus-
schluss gilt nicht für die Leistungen gemäß § 
1 Ziffern 1.1 bis 1.3 und 1.10. 

 
§ 4 Pflichten des Versicherungsnehmers nach 
Schadeneintritt 
 
1. Der Versicherungsnehmer hat nach Eintritt 

des Schadenfalles 
1.1 den Schaden dem Versicherer unverzüglich 

anzuzeigen, 
1.2 sich mit dem Versicherer darüber abzu-

stimmen, ob und welche Leistungen dieser 
erbringt, 

1.3 den Schaden nach Möglichkeit so gering 
wie möglich zu halten und eventuelle Wei-
sungen des Versicherers zu befolgen, 

1.4 dem Versicherer jede zumutbare Untersu-
chung über Ursache und Höhe des Scha-
dens und über den Umfang seiner Entschä-
digungspflicht zu gestatten sowie Original-
belege zum Nachweis der Schadenhöhe 
vorzulegen und ggf. die behandelnden Ärz-
te von der Schweigepflicht zu entbinden, 
sofern dies für die Beurteilung der Leis-
tungspflicht erforderlich ist. Andernfalls wird 
die Leistung nicht fällig. 

1.5 den Versicherer bei der Geltendmachung 
der aufgrund seiner Leistung auf ihn über-
gegangenen Ansprüche gegenüber Dritten 
zu unterstützen und ihm die hierfür benötig-
ten Unterlagen auszuhändigen. 

 
2. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der 

vorgenannten Pflichten vorsätzlich, ist der 
Versicherer von seiner Leistungsverpflich-
tung frei. Im Fall einer grob fahrlässigen Ver-
letzung der Pflichten ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwe-
re des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kür-
zen; die Beweislast für das Nichtvorliegen 
einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versi-
cherungsnehmer. 
Abweichend hiervon ist der Versicherer zur 
Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung 
der Pflicht weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für 
die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer die Pflicht arglistig verletzt hat. 

 
3. Hat der Versicherungsnehmer aufgrund der 

Leistung des Versicherers Kosten erspart, die 
er ohne den Schadeneintritt hätte aufwen-
den müssen, kann der Versicherer seine 
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Leistung um einen Betrag in Höhe dieser 
Kosten kürzen. 

 
4. Hat der Versicherungsnehmer aufgrund 

desselben Schadenfalles neben den Ans-
prüchen auf Leistungen des Versicherers 
auch Erstattungsansprüche gleichen Inhalts 
gegen Dritte, kann er insgesamt keine Ent-
schädigung verlangen, die seinen Gesamt-
schaden übersteigt. 

 
§ 5 Örtlicher Geltungsbereich 
 
1. Versicherungsschutz besteht für Schaden-

fälle in Europa, den außereuropäischen 
Gebieten der europäischen Union, den au-
ßereuropäischen Anliegerstaaten des Mit-
telmeeres sowie auf den Kanarischen In-
seln, den Azoren und Madeira. 

 
2. Es kann vereinbart werden, dass 
• der Versicherungsschutz auf Schadenfälle 

in der Bundesrepublik Deutschland be-
schränkt ist, 

• Schadenfälle innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ausgeschlossen sind. 

 
§ 6 Beginn und Dauer des Versicherungsschutzes 
 
1. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im 

Schutzbrief angegebenen Zeitpunkt, wenn 
der erste Beitrag spätestens innerhalb zwei 
Wochen nach Ablauf des zweiwöchigen 
Widerrufsrechts, insgesamt also innerhalb 
von vier Wochen nach Aufforderung ge-
zahlt wurde. Bei späterer Zahlung beginnt 
der Versicherungsschutz erst mit der Zah-
lung, jedoch nicht vor dem angegebenen 
Zeitpunkt. 

 
2. Der Versicherungsschutz endet mit dem 

vereinbarten Zeitpunkt Bei einer Vertrags-
dauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um ein Jahr und weiter 
von Jahr zu Jahr, wenn nicht dem Ver-
tragspartner einen Monat vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung in Textform zugegangen ist. 

 
§ 7 Beitragszahlung 
 
1. Die Beiträge sind Jahresbeiträge und zuzüg-

lich der jeweiligen Versicherungsteuer im 
Voraus zu zahlen. 

 
2. Der erste oder einmalige Beitrag ist mit Ab-

schluss des Vertrages zu zahlen. Wird der 

Beitrag nicht spätestens innerhalb von vier 
Wochen nach Abschluss des Vertrages be-
zahlt, kann der Versicherer direkt vom Ver-
trag zurücktreten, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten. 

 
§ 8 Beitragsänderung 
 
1. Der Versicherer kann den Beitrag mit Wir-

kung ab Beginn des nächsten Versiche-
rungsjahres ändern. Bei Erhöhung des Bei-
trages darf dieser den zum Zeitpunkt der Er-
höhung für Neuverträge geltenden Bei-
tragssatz nicht übersteigen. 

 
2. Erhöht der Versicherer den Beitrag, ohne 

dass sich der Umfang des Versicherungs-
schutzes ändert, so kann der Versiche-
rungsnehmer innerhalb eines Monats nach 
Eingang der Mitteilung des Versicherers mit 
sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Erhö-
hung, das Versicherungsverhältnis kündi-
gen. Die Mitteilung muss dem Versiche-
rungsnehmer spätestens einen Monat vor 
dem Wirksamwerden der Erhöhung der 
Prämie zugehen. 

 
§ 9 Folgefahrzeug 
 
1. Wird das versicherte Fahrzeug veräußert 

oder fällt es auf sonstige Weise weg, be-
steht Versicherungsschutz für das Fahrzeug, 
das an die Stelle des versicherten Fahrzeu-
ges tritt. Die Veräußerung oder der sonstige 
Wegfall des versicherten Fahrzeuges ist 
dem Versicherer innerhalb eines Monats 
anzuzeigen und das Folgefahrzeug zu be-
zeichnen. Unterlässt der Versicherungsneh-
mer die Anzeige oder die Bezeichnung des 
Folgefahrzeuges, besteht Versicherungs-
schutz nur, wenn die Unterlassung nicht auf 
einem Verschulden des Versicherungsneh-
mers beruht. 

 
2. Wird das Folgefahrzeug bereits vor Veräu-

ßerung des versicherten Fahrzeuges erwor-
ben, bleibt dieses bis zu seiner Veräuße-
rung, längstens jedoch bis zu einem Monat 
nach dem Erwerb des Folgefahrzeuges oh-
ne zusätzlichen Beitrag mitversichert. Bei 
Erwerb eines Fahrzeuges innerhalb eines 
Monates vor oder innerhalb eines Monates 
nach der Veräußerung des versicherten 
Fahrzeuges wird vermutet, dass es sich um 
ein Folgefahrzeug handelt. 
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§ 10 Wegfall des versicherten Fahrzeuges 
 
Ist das versicherte Fahrzeug weggefallen und lie-
gen die Voraussetzungen der Folgefahrzeugrege-
lung gemäß § 9 nicht vor, kann der Versicherungs-
nehmer die Aufhebung des Versicherungsvertra-
ges zum Zeitpunkt des Wegfalles verlangen. Stellt 
der Versicherungsnehmer diesen Antrag erst später 
als zwei Monate nach Wegfall des versicherten 
Fahrzeuges, wird der Versicherungsvertrag ab Ant-
ragseingang aufgehoben. 
 
§ 11 Kündigung nach dem Schadenfall 
 
1. Nach Eintritt jedes Schadenfalles können 

Versicherungsnehmer und Versicherer den 
Versicherungsvertrag kündigen. 

 
2. Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen, 

sie muss dem Vertragspartner spätestens 
einen Monat nach Abschluss der Verhand-
lungen über die Entschädigung zugehen. 

 
3. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, 

ob seine Kündigung sofort oder zu einem 
späteren Zeitpunkt, jedoch spätestens zum 
Schluss des laufenden Versicherungsjahres 
wirksam werden soll. Die Kündigung des 
Versicherers wirkt einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer. 

 
4. Kündigt der Versicherer, so hat er nur Ans-

pruch auf denjenigen Teil des Beitrages, der 
der bis zur Wirksamkeit der Kündigung ab-
gelaufenen Versicherungszeit entspricht. 

 
§ 12 Verjährung  
 
Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag ver-
jähren in drei Jahren. Die Verjährung beginnt am 
Schluss des Kalenderjahres, in dem die Leistung 
verlangt werden kann. Der Zeitraum von der Mel-
dung des Schadenfalles beim Versicherer bis zu 
dessen schriftlicher Entscheidung wird in die Ver-
jährungsfrist nicht eingerechnet. 
 
§ 13 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versi-
cherungsnehmers 
 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt: Der Versi-
cherungsnehmer hat alle Antragsfragen wahr-
heitsgemäß zu beantworten. Bei Verletzung dieser 
Obliegenheit bestimmen sich die Rechte des Ver-
sicherers nach den Bestimmungen der §§ 19 bis 22 
des Gesetzes über den Versicherungsvertrag. 
 
 

§ 14 Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers 
 
Der Versicherungsnehmer hat ein gesetzliches Wi-
derrufsrecht von zwei Wochen, über das er belehrt 
werden muss. Die Widerrufsfrist beginnt zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Versicherungsschein, diese 
Vertragsbestimmungen sowie die weiteren nach § 
7 Abs.1 VVG erforderlichen Unterlagen dem Versi-
cherungsnehmer vorliegen. 
 
Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn und soweit 
der Versicherer auf Wunsch des Versicherungs-
nehmers sofortigen Versicherungsschutz gewährt 
oder wenn die Versicherung nach dem Inhalt des 
Antrages für die bereits ausgeübte gewerbliche 
oder selbständige Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers bestimmt ist. 
 
§ 15 Zuständiges Gericht 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag ist auch 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen 
gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich 
dieses Gericht zuständig. 
 
§ 16 Bedingungsanpassungsklausel 
 
1. Der Versicherer ist berechtigt, 
• bei Änderungen von Gesetzen, auf denen 

die Bestimmungen des Versicherungsver-
trages beruhen, 

• bei unmittelbar den Versicherungsvertrag 
betreffenden Änderungen der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung, der Verwal-
tungspraxis der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) oder der Kar-
tellbehörden, 

• im Fall der Unwirksamkeit von Bedingungen 
sowie  

• zur Abwendung einer kartell- oder auf-
sichtsbehördlichen Beanstandung 

 
einzelne Bedingungen mit Wirkung für be-
stehende Verträge zu ergänzen oder zu er-
setzen. Die neuen Bedingungen sollen dem 
ersetzten Bedingungswerk rechtlich und 
wirtschaftlich weitestgehend entsprechen. 
Sie dürfen die Versicherten auch unter Be-
rücksichtigung der bisherigen Auslegung in 
rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht 
nicht unzumutbar benachteiligen. 
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2. Die geänderten Bedingungen werden dem 
Versicherungsnehmer in Textform bekann-
tgegeben und erläutert. Sie gelten als ge-
nehmigt, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht innerhalb eines Monats nach Bekann-
tgabe widerspricht. Hierauf wird bei der Be-
kanntgabe besonders hingewiesen. Zur 
Fristwahrung ist die Absendung ausrei-
chend. Bei fristgerechtem Widerspruch lau-
fen die Verträge mit den ursprünglichen 
Bedingungen weiter. 

 
3. Zur Beseitigung von Auslegungszweifeln 

kann der Versicherer den Wortlaut von Be-
dingungen ändern, wenn diese Anpassung 
vom bisherigen Bedingungstext gedeckt ist 
und den objektiven Willen sowie die Interes-
sen beider Parteien berücksichtigt. Das Ver-
fahren nach Absatz 2 ist zu beachten. 


